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Jetzt Förderanfragen für Kleinprojekte einreichen! 
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Öffnungszeiten der Verwaltung
Montag – Freitag .......................................  08.00 - 12.00 Uhr
Mittwochs zusätzlich ................................ 14.00 - 18.00 Uhr

Bitte nutzen Sie weiterhin digitale Kommunikationswege, wie Te-
lefon, E-Mail oder den Onlineauftritt „Mit der Maus ins Rathaus“, 
www.vg-neuburg.de Falls Sie Erledigungen in der Verwaltungs-
gemeinschaft Neuburg a. d. Donau außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten zu tätigen haben, können Sie auf Anfrage beim je-
weiligen Sachgebiet einen individuellen Termin vereinbaren.
Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a.d. Donau
Tilly-Park 1a, 86633 Neuburg
Zentrale: 08431/6719-0
E-Mail: verwaltung@vg-neuburg.de

• Ansprechpartner der Verwaltung:
Bürgerbüro/Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung/
Steueramt/Abwasser
Herr Schweizer, Zimmer 1..................................08431/6719 – 10
schweizer@vg-neuburg.de
Herr Speth, Zimmer 1........................................08431/6719 – 20
speth.a@vg-neuburg.de

Gemeinschaftsvorsitzender/Bürgermeister
1.Bgm Bergheim, Herr Gensberger, Zimmer 2  .0160/97919258
buergermeister@gemeinde-bergheim.de
1.Bgm.in Rohrenfels, Frau Heckl, Zimmer 5 ........0171/6411357
buergermeister@rohrenfels.de
2.Bgm Rohrenfels, Herr Helmut Hartmann.............08431/45495
3.Bgm Rohrenfels, Herr Rupert Omasreiter             
E-Mail: rupert.omasreiter@gmx.de

Geschäftsstellenleitung

Herr Gößl, Zimmer 3........................................... 08431/6719-11
goessl@vg-neuburg.de

Bauamt/Niederschlagswasser/Beiträge
Frau Rottmeir, Zimmer 7.......................................... 08431/6719-18
rottmeir@vg-neuburg.de
Frau Köhler, Zimmer 7........................................08431/6719-19
koehler@vg-neuburg.de

Kämmerei/Verbesserungsbeiträge
Frau Graf, Zimmer .............................................08431/6719-12
graf@vg-neuburg.de

Kassenverwaltung/Buchhaltung/Personal
Frau Wolf, Zimmer 8...........................................08431/6719-17
wolf@vg-neuburg.de
Frau Nalepa, Zimmer 8.......................................08431/6719-17
nalepa@vg-neuburg.de

Personal/Kindergarten
Frau Speth, Zimmer 9 ........................................08431/6719-14
speth@vg-neuburg.de

Kommunale Einrichtungen/Friedhof/Bauhof
Frau Wenger, Zimmer 9, (Mi-Fr)..........................08431/6719-13
wenger@vg-neuburg.de

Archiv/Mitteilungsblatt
Frau Wallesch, Zimmer 2....................................08431/6719-15
wallesch@vg-neuburg.de

Bauhof Rohrenfels ........................................  08431/6467421

Kommunale Verkehrsüberwachung
Zimmer 10, Di, 09:30 – 11.00 Uhr������������������������08431/6719 – 16
verkehr@vg-neuburg.de

Viele Behördengänge können Sie auch online erledigen unter
www.vg.neuburg.de, Mit der Maus ins Rathaus

Bürgermeistersprechstunden
Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr im Gemeindehaus  
telefonisch oder mit vorheriger Anmeldung.
Kontakt: Bgmin Heckl Mobil Tel. 0171/6411357

Wichtige Rufnummern
Polizei .................................................................................. 110
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt ....................................  112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst .......................................  116 117
Bürger-Telefon-Krebs...........................................0800/8510080
Krisendienst Psychiatrie Oberbayern..................0800/655 3000
Giftnotruf München .................................................. 089-19240
DSLmobil...........................................................09090/99798-0 
Pflege Stützpunkt .............................................. 08431-580366
Landkreisbetriebe Müllentsorgung .......................  08431-612-0
Landratsamt ..........................................................  08431-57-0

Servicenummern
Stromversorgung E.ON Bayern AG
Technischer Kundenservice: ..........................  0180 2 19 20 71*
Störungsnummer: .......................................  09 41 28 00 33 66*
*für 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
http://www.eon-bayern.com

Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Burgheimer Gruppe
Bei Fragen oder Notfällen wenden Sie sich bitte an:
Tel. 08432-1551, Fax 08432-8578
info@burgheimer-gruppe.de, www.burgheimer-gruppe.de

Schnelles Internet
Bei Fragen zum schnellen Internet für die Ortsteile Ballersdorf, 
Ergertshausen und Wagenhofen bei DSLmobil
Telefon: 09090-99798-0, oder ww.dslmobil.de

Unsere Seniorenbeauftragten
Sonja Heckl, Tel. 08431/42593
Elfriede Preschl, Tel. 08431/45835

SERVICEBLOCK

Brauchen Sie

Hilfe?

Suchen Sie

Gleichgesinnte für

regelmäßige

Aktivitäten?

Möchten Sie in der

Nachbarschaftshilfe

mitarbeiten?

Nachbarschaftshilfe Rohrenfels

Wir helfen Älteren, Alleinstehenden

aber auch Menschen mit Beeinträchtigungen.

Wir unterstützen beim Einkaufen, Garten-

arbeiten, Fahrten zum Arzt, zur Kranken-

gymnastik, zu Ämtern…wir geben Hilfe beim

Ausfüllen von Formularen.

Ganz einfach in der Verwaltungsgemeinschaft

Neuburg anrufen unter 08431/6719-0.

Die Nachbarschaftshilfe meldet sich bei Ihnen.

Die Hilfe in der Gemeinde Rohrenfels ist

unentgeltlich.

Wir sind gerne

für Sie da.
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SERVICEBLOCK
Abfuhrtermine für Restmülltonnen
Bio (wöchentlich): 
13.04. + 20.04. + 27.04. + 04.05.2026
RMT (14-tägig): 
20.04. + 04.05.2026
RMT (vierwöchig, straßenabhängig): 
20.04.2026 oder 04.05.2026  
Die Müllgefäße müssen ab 7 Uhr gut sichtbar mit ge-
schlossenem Deckel am Straßenrand zur Leerung bereit-
stehen.

Wertstoffhof Frühlingstraße
Öffnungszeiten: Jeden Samstag 09.00 - 12.00 Uhr

Bauschutt
Freimenge nur für private Haushalte bis max. 50 Liter

Baum- und Strauchschnitt
Annahme von sortenreinem Baum- und Strauchschnitt von  
Privathaushalten bis max. 3 Kubikmeter kostenlos.

Übrige Gartenabfälle
Freimenge nur für private Haushalte 1 Kubikmeter.

Sperrmüll und Elektronikschrott
Kostenlose Abgabe in haushaltsüblichen Mengen.

Abfuhrtermine Gelbe Tonne
29.04.2026
Rohrenfels, Krellesmühle, Ballersdorf, Baiern, Doferhof, Er-
gertshausen, Isenhofen, Neustetten, Wagenhofen, Waldeslust
Für Anmeldungen und Fragen zur „Gelben Tonne“ ist aus-
schließlich die Firma Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. 
KG unter der Nummer 08456 91837-0 oder de-ves-info-gross-
mehring@veolia.com zuständig. Einen ausführlichen Touren-
plan finden Sie unter www.landkreisbetriebe.de

Abfuhrtermine Blaue Tonne
07.05.2026

Apotheken-Notdienst 2026

Alle Notdienste (mit Telefonr.) unter:
https://www.blak.de/notdienst/oeffentliche-notdienst-
suche/ortesuche

10.04.	 Apotheke am Schrannenplatz, ND, Schrannenplatz 208
11.04.	 St. Stephanus-Apotheke, Ehekirchen, Neuburger Str. 5
12.04.	 easy-Apotheke Neuburg an der, ND, Am Südpark 7 
13.04.	 Marktapotheke, Burgheim, Marktplatz 24
14.04.	 Elisen-Apotheke, Nassenfels, Im Strassfeld 4
15.04.	 Birken-Apotheke, Karlshuld, Augsburger Str. 5
16.04.	 Apotheke am Schrannenplatz, ND, Schrannenplatz 208
17.04.	� Apotheke der Barmherzigen Brüder, ND, Bahnhofstr. B 107 
18.04.	 Marktapotheke, Burgheim, Marktplatz 24 
19.04.	� Bären-Apotheke, Ingolstadt, Schlüterstr. 3 
20.04.	 Schwalbanger-Apotheke, ND, Am Schwalbanger 1 
21.04.	 Hollis-Apotheke, Ingolstadt, Krumenauerstr. 38-44
22.04.	 gesundleben Apotheke, Ingolstadt, Am Westpark 1
23.04.	� Apotheke der Barmherzigen Brüder, ND, Bahnhofstr. B 107 
24.04.	 Marktapotheke, Burgheim, Marktplatz 24 
25.04.	 Apotheke am Klinikum, Ingolstadt, Levelingstr. 21
26.04.	 Elisen-Apotheke, Nassenfels, Strassfeld 4
27.04.	 Donau-Apotheke, Rennertshofen, Neuburger Str. 9
28.04.	 Elisen-Apotheke, ND, Ingolstädterstr. 16
29.04.	 easy-Apotheke Neuburg an der, ND, Am Südpark 7
30.04.	 Marien-Apotheke, Pöttmes, Erdweg 8
01.05.	 Rathaus-Apotheke, Schrobenhausen, Lenbachplatz 17
02.05.	 Marien-Apotheke, Schrobenhausen, Lenbachstr. 13
03.05.	 Marien-Apotheke, ND, Schmidstr. 132
04.05.	 Richildis-Apotheke, Hohenwart, Marktplatz 4
05.05.	 Ring-Apotheke, Schrobenhausen, Lenbachstr. 2
06.05.	 Donaumoos-Apotheke, Karlshuld, Ingolstädter Str. 12
07.05.	 Birken-Apotheke, Karlshuld, Augsburger Str. 5
08.05.	 Engelhardt-Apotheke, Schrobenhausen, Lenbachstraße 68
09.05.	 Donau-Apotheke, Rennertshofen, Neuburger Str. 9
10.05.	 Apotheke der Barmherzigen Brüder, ND, Bahnhofstr. B 107
11.05.	 Donau-Apotheke, ND, Neuhofstr. 243

Impressum

Mitteilungsblatt Gemeinde Rohrenfels
Erscheinungsweise: i.d.R. jeweils zum zweiten Freitag des 
Monats / Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des Ver-
breitungsgebietes

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Die Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Rohrenfels, 
Manuela Heckl, Tilly-Park 1a, 86633 Neuburg a.d.Donau 
oder die jeweilige Vertretung im Amt.

Gesamtherstellung: ITmedia GmbH, 
Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt

Druck:
�Schmidl Druck + Medien GmbH, 
Hofer Straße 1, 93057 Regensburg�

Abgabeschluss
Für die nächste Ausgabe:

Donnerstag, der 30.04.2026 um 10:00 Uhr

Für Messintensionen, Meldung bitte bis Mittwoch,  
den 29.04.2026  8:30 Uhr

Sie möchten eine Anzeige 
schalten?

Die nächste Ausgabe des 
Mitteilungsblatt Rohrenfels erscheint am

Freitag, 08. Mai 2026

Anzeigenschluss ist am

Donnerstag, 30. April 2026
Ihr Medienberater hilft Ihnen bei Fragen gerne 

weiter:

Stephan Behr 
Tel. 08 41 / 88 543-266,  

E-Mail: stephan.behr@inmedia-online.de
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Informationen der Verwaltung

Wichtige Termine

Behördensprechtag Denkmalpflege
Nächster Termin: Mittwoch, den 06.05.2026 
Falls aktuelle Fragen auftauchen bzw. eine Ortsbesichtigung ge-
wünscht wird, teilen Sie dies bitte dem Landratsamt, Herr Kaes, 
Tel.Nr. 08431-57257, rechtzeitig, jedoch spätestens zwei Wochen 
vor dem Sprechtag-Termin, mit.
Wir bitten um Beachtung, dass der Termin immer unter 
Vorbehalt der aktuellen Lage stattfindet!

Energiesprechstunde
Die Energieberatung des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, 
des Vereins Energie Effizient Einsetzen e.V und des Verbraucher-
Service Bayern im KDFB e.V. bietet allen Verbrauchern kompeten-
ten und unabhängigen Rat in Energiefragen. Eine Anmeldung für 
eine Energieberatung und Vor-Ort-Beratung kann auch direkt 
beim Klimaschutzmanagerdes Landkreises, 
Chistoph Unterburger (Tel. 08431/57-184) oder 
per Mail an klimaschutz@neuburg-schrobenhausen.de erfolgen. 
Auch der VerbraucherService in Ingolstadt kann die Buchung vorneh-
men (0841/95159990). Bürgerinnen und Bürger sollten in der Mail eine 
Telefonnummer hinterlassen, mit der sie zurückgerufen werden können.

Klimaschutzinformationen zu
	◾ Fördermöglichkeiten
	◾ Energieberater im Landkreis 
	◾ Hinweise zum Energieausweis

 
Nächste Termine:
22.04.2026 ➝ �Landratsamt ND-SOB, Platz der Deutschen Einheit 

1, Neuburg, Raum 114
15.04.2026 ➝ VHS Schrobenhausen, Lenbachstr. 22, SOB

Rentensprechtage und Rentenanträge
Ab sofort können wieder für alle Rentensprechtage der 
Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd Termine ge-
bucht werden.
Alle Beratungstermine – also auch die Termine für die Rentensprech-
tage – werden ausschließlich über das kostenlose Servicetelefon der 
Deutschern Rentenversicherung vergeben:
Te.-Nr. 0800-1000-480-15 (Terminvergabe Mo.-Do. 7.30 – 18.00 Uhr, 
Fr. 07.30 – 15.30 Uhr)

Rentenanträge werden von den Versichertenberatern auf-
genommen. Für die Gemeinde stehen folgende Berater zur 
Verfügung:
Herr Bernhard Peterke, Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Tel.: 08252/89283, Mobil: 0171-7724020
Herr Christian Heckmann, Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Tel.: 08433/928462 (ab 17 Uhr) E-Mail: christianheckmann@web.de
Herr Stefan Tworek, Oberhausen, Deutsche Rentenversicherung 
Bayern Süd Tel.: 08431/38162

Die Versichertenberater stehen im Landkreis Neuburg Schroben-
hausen kostenlos für eine persönliche Beratung zur Verfügung. 
Bitte vereinbaren Sie die Beratungstermine mit den Versicherten-
beratern telefonisch, dazu halten Sie bitte die Versicherungsnum-
mer bereit.

Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am  
Donnerstag, den 16.04.2026 statt!
Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates findet am 
Donnerstag, den 07.05.2026 statt!
Die Bürgerversammlung der Gemeinde Rohrenfels findet am 
Donnerstag, den 23.04.2026 statt!

Alle Einladungen und Informationen sind auf der Homepage 
der Gemeinde über – Gemeinde/Ratsinformationssystem –
verfügbar.

Anmeldung von Veranstaltungen

Feste und sonstige Veranstaltungen müssen spätestens 14 Tage 
vor dem geplanten Termin angemeldet werden, da diese von uns 
auch an das Landratsamt, Polizei usw. weitergemeldet werden 
müssen. Die Anmeldung muss mit dem ausgefüllten Formular erfol-
gen, für Rückfragen steht Ihnen Herr Schweizer (Tel. 08431/6719-
10) oder Herr Speth (Tel. 08431/6719-20) zur Verfügung.

Kommunale 
Verkehrsüberwachung

Datum Uhrzeit Standort Fahr- 
zeuge Verstöße Höchst- 

geschw.

03.02.26 6:00-9:00 Baierner Str. 
Rohrenfels 74 2 45

03.02.26 10:00-13:15 Augsburger Str. 
Wagenhofen 625 31 73

18.02.26 6:00-9:00 Augsburger Str. 
Wagenhofen 366 26 75

18.02.26 10:00-13:00 Hauptstr. 
Rohrenfels 472 11 77

27.02.26 13:00-16:00 Baierner Str. 
Rohrenfels 41 4 46

27.02.26 17:00-20:30 Augsburger Str. 
Wagenhofen 816 87 90

Defekte Straßenlampen melden!
Wenn Sie in der Gemeinde Rohrenfels mit Ortsteilen eine defekte 
Straßenlampe bemerken, dann melden Sie bitte diese, unter An-
gabe der Brennstellennummer! unverzüglich der Verwaltungsge-
meinschaft Neuburg (08431-671913), damit wir es an E.ON wei-
termelden können. Die Brennstellennummer ist durch einen Auf-
kleber auf der Straßenlampe ersichtlich.

Sirenenprobealarm
Am Samstag, den 11.04.2026 findet um 11.30 Uhr ein 
Probealarm (Feueralarm) statt!
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Aktuelle Informationen über die Gemeinde 
Rohrenfels finden Sie auch unter:

www.rohrenfels.de

Energiekosten senken:  
Kostenlose Beratung und Tools für Bürger 
Neuburg-Schrobenhausen – Die Energiewende findet zu 
Hause statt. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen un-
terstützt Sie dabei mit einem gezielten Servicepaket:

Kostenlose Energiesprechstunden: In Kooperation mit dem 
VerbraucherService Bayern bieten wir neutrale Einzelberatungen 
(45 Min.) zu Dämmung, PV, Heizungstausch, Abrechnungen und 
Förderung an. Termine finden in Neuburg, Schrobenhausen und 
Burgheim statt.

Vor-Ort-Check: Für eine detaillierte Analyse direkt an Ihrer Im-
mobilie oder Mietwohnung kommt ein Experte zu Ihnen nach 
Hause (Eigenanteil: 40 €).

Online-Solarrechner: Prüfen Sie in wenigen Minuten das Solar-
potenzial Ihres Daches inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung 
unter: www.solare-stadt.de/neuburg-schrobenhausen/

Energiesparkoffer: Leihen Sie sich kostenlos Profi-Werkzeuge 
(z. B. Wärmebildkamera, Strommessgeräte) aus, um Energiefres-
ser im Haushalt selbst aufzuspüren.

Anmeldung und Kontakt:
Reservieren Sie Ihren Termin beim Klimaschutzmanager Chris-
toph Unterburger unter Telefon 08431/57-184, beim Verbraucher-
Service unter 0841/95159990 oder per E-Mail an klimaschutz@
neuburg-schrobenhausen.de.

Hundekot – Häufchenweise Ärger! 
In letzter Zeit vermehren 
sich wieder Beschwerden 
über Hundekot auf Bürger-
steigen, Rad- und Fußwe-
gen, Spielplätzen, Grünan-
lagen und Feldern. 
Dies ist nicht nur unhygie-
nisch und ekelerregend, 
sondern auch gesundheits-
schädlich. 
Nicht nur für Menschen, 
auch für Tiere, die unter 
Umständen das verunreinigte Gras fressen und davon krank wer-
den können. Natürlich ist es ein Urbedürfnis des Hundes, dass 
auch er mal muss. Das oberste Gebot für ein harmonisches Zu-
sammenleben ist aber die gegenseitige Rücksichtnahme, denn 
keiner möchte in ein Häufchen treten.

Ein paar einfache Regeln, die jeder verantwortungsbe-
wusste Hundehalter beherzigen sollte und die helfen, das 
Gemeindegebiet sauber zu halten: 

	◾ Lassen Sie Ihren Hund niemals unbeaufsichtigt umherlaufen. 
	◾ Achten Sie darauf, wo Ihr Hund sein „Geschäft“ erledigt. 
	◾ Nehmen Sie eine Tüte, ein Stück Papier oder ein Stück Pappe 

mit, beseitigen Sie die Häufchen und entsorgen Sie den Hun-
dekot. Werfen Sie die Beutel keinesfalls auf Wiesen oder Felder! 

	◾ Meiden Sie Spielplätze, auf denen Hunde prinzipiell nicht mit-
geführt werden dürfen. 

	◾ Bürgersteige, öffentliche Wege, Plätze und Grünanlagen sind 
dafür tabu! Sollte Ihr Hund   dennoch an einer dieser Stellen 
sein Geschäft verrichten, sind Sie dazu verpflichtet, den   Hun-
dekot zu beseitigen. 

	◾ Die Hundekotbeutel dürfen nicht in die nächstbeste Mülltonne 
geworfen werden, sie gehören in den eigenen Restmüll oder in 
die Hundeklos! 

Wir appellieren an alle Hundebesitzer diese Verhaltensregeln zu 
berücksichtigen, ansonsten behält sich die Gemeinde die Erhö-
hung der Hundesteuer vor!
Wir bedanken uns bei allen, die die Hinterlassenschaften 
ihrer Vierbeiner pflichtbewusst entsorgen und auch ande-
re Hundehalter darauf aufmerksam machen.

Praktisches Fahrtraining mit Pedelec 25 
(E-Bike, Elektrofahrräder) 
Der Frühling naht und die Fahrradsaison steht in ihren Startlö-
chern. Wie in den vergangenen Jahren bietet die Polizei  Neuburg  
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Neuburg-Schro-
benhausen wieder ein praktisches Fahrtraining mit Pedelec 25 (E-
Bike, Elektrofahrräder) an.
Die Unfallzahlen zeigen, dass gerade die Altersgruppe 50 + als 
Fahrradfahrende überproportional an Verkehrsunfällen beteiligt ist 
und bei einem Drittel der Unfälle Radfahrende ohne Fremdbeteili-
gung gestürzt sind.
Zielgruppe: Pedelecfahrer 50 + (das Tragen eines Schutzhelms 
ist Teilnahmevoraussetzung)
Ziele/Nutzen: Verhindern von Unfällen, Fahrfertigkeit verbessern, 
Gefahren erkennen

Ablauf der Veranstaltung: 
	◾ Begrüßung der Teilnehmer, 
	◾ kurzer theoretischer Unterricht,
	◾ Überprüfung des technischen Zustandes der Fahrräder, Sitz-/

Lenkereinstellung usw.,
	◾ praktische Fahrübungen wie: Anfahren, Bremsen, Gefahrbrem-

sung, Ausweichen,
	◾ Slalomfahren, Achterfahren, Fahren über Hindernisse usw., 
	◾ Verabschiedung.

In den Pausen stehen Getränke, Kaffee und Kuchen für die Teil-
nehmer bereit.

Teilnahmegebühr: keine, Mindestteilnehmerzahl: 5, 
Dauer: ca. 2 - 3 Stunden
Ort: abhängig von den Anmeldungen,  zentral  in Neuburg oder in 
den Gemeinden.
Datum: Mai 2026, an einem Freitag nachmittags oder einem 
Samstag.

Anmeldung telefonisch oder per mail bei:
Polizei Neuburg
PHK Franz Sailer
Tel. 08431/6711-61
franz.sailer@polizei.bayern.de

Fällige Steuern und Gebühren
Am 01.05.2026 sind die Friedhofunterhaltsgebühren zur 
Zahlung fällig.
Gebührenpflichtige, die der Gemeinde keine Abbuchungsermäch-
tigung erteilt haben, werden um pünktliche Zahlung gebeten, da 
sonst Mahngebühren und Säumniszuschläge anfallen.
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Die Natur von Unrat gesäubert
Fleißige Hände säubern 
die Flur in unserer Ge-
meinde
Bei bestem Wetter fanden 
sich viele Erwachsene, Ju-
gendliche und vor allem 
Kinder aus Rohrenfels, 
Wagenhofen und Ballers-
dorf zusammen, um die 
Flur in der Gemeinde Roh-
renfels von Müll zu befrei-
en. Neben den Straßen, 
an Wald-  und Heckenrän-
dern wurden sie fündig 
und sammelten den acht-
los weggeworfenen Abfall. 
Plastikverpackungen, leere Glasflaschen, Kunststofffolien, aber 
auch größere Eisenteile wurden gefunden. Insbesondere entlang 
der Böschungen der Hauptstraße und  den Fahrradwegen durch 
das Gemeindegebiet  hat sich viel Müll - oft von  Einwegverpa-
ckungen - angehäuft. Tiere verheddern sich in Teilen des Abfalls 
oder halten sie für Nahrung - mit tödlichen Folgen. Den Unrat an-
derer Menschen wegzuräumen machte weniger Spaß, aber ge-
meinsam etwas zum Erhalt unserer Natur und der heimischen 
Umgebung tun zu können, gab allen Helfern ein gutes Gefühl.  
Die Nachbarschaftshilfe und die Gemeinde Rohrenfels bedankt 
sich bei allen Aktiven, besonders bei den vielen Kindern für die 
geleistete  Arbeit. 
Die Gemeinde belohnte dies mit Getränken und einer kleinen 
Brotzeit. Bericht und Foto: Siegfried Lindner

Tipp des Monats vom Pflegestützpunkt 
Neuburg-Schrobenhausen
Entlastungsbetrag 
Oftmals stellt bereits bei Beginn 
der Pflegebedürftigkeit die Haus-
haltsführung für die Betroffenen 
eine große Hürde dar. Um Men-
schen mit Pflegebedarf und deren 
Pflegepersonen zum Beispiel im 
Haushalt zu entlasten, gibt es den sogenannten Entlastungsbe-
trag. Dieser ist eine Leistung der Pflegekasse und umfasst 131 
Euro pro Monat. Jeder Pflegebedürftige hat ab Pflegegrad 1 An-
spruch darauf. Der Entlastungsbetrag wird aber nicht ausbezahlt, 
sondern bei der Pflegekasse wie bei einem Sparbuch monatlich 
angespart. 
Er ist zweckgebunden und kann für eine Hilfe im Haushalt, aber 
auch für eine Alltagsbegleitung oder für den Eigenanteil bei der 
Kurzzeit- und/oder Tagespflege eingesetzt werden. 
Ausnahme: Nur bei Pflegegrad 1 gibt es einen weiteren Verwen-
dungszweck für den Entlastungsbetrag. Er kann dann auch für ei-

Danke an unsere 

Müll-Helden!

nen ambulanten Pflegedienst zur Unterstützung bei der Körper-
pflege genutzt werden.
Nicht oder nicht vollständig verbrauchte Leistungen am Ende ei-
nes Kalenderjahres können in das Folgejahr übertragen und noch 
bis zum 30.06. verwendet werden. Die Pflegekasse kann Aus-
kunft darüber geben, wie viel vom Entlastungsbetrag übrig ist, 
beziehungsweise wie viel bereits schon ausgeschöpft wurde.
Achtung: Der Entlastungsbetrag kann nur für qualifizierte Unter-
stützungsangebote, beziehungsweise Leistungserbringer in An-
spruch genommen werden.
Wie kann man den Entlastungsbetrag mit der Pflegekasse 
abrechnen?

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
	◾ Die Rechnungen vom Leistungserbringer werden vorab von 

der pflegebedürftigen Person bezahlt und anschließend bei 
der Pflegekasse eingereicht. 

	◾ Der Leistungserbringer rechnet direkt mit der Pflegekasse ab. 
Hierzu wird eine Abtretungserklärung benötigt.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an den Pflegestütz-
punkt Neuburg-Schrobenhausen wenden.
Telefon: 08431/57-547
E-Mail: pflegestuetzpunkt@neuburg-schrobenhausen.de

Öffnungszeiten Neuburg, Bahnhofstraße 107
Di, Mi, Fr 09:00 – 12:00 Uhr
Di, Do 13:00 – 16:00 Uhr

Schrobenhausen, Georg-Alber-Straße 27
Mo, Fr 09:00 – 12:00 Uhr

Befüllen und Entleeren eines Pools
Das in den Pool eingeleitete Frischwasser ist zunächst nicht wei-
ter in seinen Eigenschaften verändert, allerdings wird es im Regel-
fall mit Chemikalien versetzt. Somit handelt es sich um veränder-
tes Wasser, sprich Schmutzwasser. Schmutzwasser ist nach § 54 
Abs. 1 Satz 1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigen-
schaften veränderte Wasser. Auch für den Fall, dass keine Chlo-
rung oder sonstige Behandlung des Wassers vorgenommen wer-
den sollte, wird das Wasser alleine durch den Gebrauch in seinen 
Eigenschaften verändert, wie zum Beispiel durch Sand, Laub, 
Sonnencreme, Haare und höchstwahrscheinlich auch Körperflüs-
sigkeiten. Auch der Einsatz von Aktivsauerstoff zur Reinigung des 
Poolwassers stellt eine Veränderung des Wassers dar. Die zuvor 
genannten Gründe führen zu einer Veränderung des Wassers, so-
dass die ursprüngliche Beschaffenheit des Frischwassers nicht 
mehr vorhanden ist.

Eine unerlaubte Versickerung führt nicht nur zu einer Verunreini-
gung des Bodens und Grundwassers, sondern kann auch Nach-
bargrundstücke und Gebäude in Mitleidenschaft ziehen. Die 
plötzlich anfallenden Mengen an Poolwasser kann der Untergrund 
nicht so schnell aufnehmen, so dass sie oberflächennah auf das 
Grundstück des Nachbarn fließen oder in dessen Keller.

Zur richtigen Entsorgung des Poolwassers gehört auch die richti-
ge Befüllung mit Frischwasser. Die Füllung darf nicht über den 
Gartenwasserzähler erfolgen. Über den Gartenwasserzähler darf 
nur die Bewässerung des Gartens durchgeführt werden. Hierbei 
fallen keine Abwassergebühren an, da dieses genutzte Wasser 
vor Ort versickert und von den Pflanzen aufgenommen wird. 
Poolwasser stellt jedoch Schmutzwasser dar, ist in die öffentliche 
Kanalisation einzuleiten und durch die Kläranlage zu reinigen. 
Demnach sind hierfür Abwassergebühren zu zahlen.
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Ferienprogramm 2026 
Auch heuer organisieren die Gemeinden 
Bergheim und Rohrenfels wieder gemeinsam 
ein Ferienprogramm! 
Hierzu benötigen wir wieder die Unterstützung 
von Vereinen, Gruppen, Gemeinderäten oder 
auch von engagierten Mitbürgern/-innen die Aktionen anbieten.

Interessierte, die bereit sind sich an diesem Programm aktiv zu 
beteiligen, bitten wir sich bis zum 24.04.2026 in der VG bei Frau 
Speth (Tel. 08431 6719-14, E-Mail: speth@vg-neuburg.de) zu mel-
den.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Reisedokumente noch gültig?
Bald beginnt die Reisezeit!
Prüfen Sie bitte die Gültigkeit ihrer (Reise-) Dokumente!

Gartenwasserzähler – Abnahme und  
Verplombung neuer Zähler
Die Verwaltung weist darauf hin, dass nach der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung laut § 9 Abs. 3 alle 
Gartenwasserzähler geeicht und verplombt werden müssen. Die 
Eichung gilt für 6 Jahre, danach muss ein neuer Gartenwasser-
zähler installiert werden.
Nach Ablauf der Eichung eines Zählers, kann der gemessene 
Wasserverbrauch nicht mehr bei der Schmutzwassergebühren-
abrechnung in Abzug gebracht werden.
Neue Garten-/Stallwasserzähler müssen bei der Verwaltung an-
gemeldet werden. Ein Bauhofmitarbeiter nimmt die Zähler ab und 
verplombt diese.  

Wir bitten deshalb alle Grundstücksbesitzer mit Garten-/
Stallwasserzähler die Gültigkeitsdauer ihrer Zähler zu 
überprüfen und bei Bedarf diese zu erneuern.
In folgenden Punkten ist eine Abnahme notwendig:
 1. �ein neuer geeichter Gartenwasserzähler wurde einge-

baut
 2. �ein geeichter Gartenwasserzähler wurde noch nicht 

vom Bauhofmitarbeiter verplombt

Sollte einer der beiden Punkte auf Sie zutreffen, melden 
Sie sich bitte für eine Abnahme bei den Bauhofmitarbei-
tern unter der Telefonnummer: 08431-6467421 an.
Wenn Sie Fragen zum Sachverhalt haben, wenden Sie sich an 
Herrn Schweizer oder Herrn Speth, VG-Neuburg, Tel. 
08431/6719-10(20).

§ 9 Abs. 3 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung
(3) �1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 

Wassermengen obliegt dem  Gebührenpflichtigen. ²Er ist 
grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu 
führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu 
installieren hat. ³Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhal-
tung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit 
eine Wassermenge von 15 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 
4Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Vieh-
zahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflich-
tigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchen-
kasse oder des Mehrfachantrages bis zum 30.12. jeden Jahres 
erbracht werden. 6Bei Stallzählern entfällt der Abzug nach 
Großvieheinheiten

Hospizverein – Termine
Tel 08431/4364061

April/Mai 2026

Mo 13.04. 18:00-19:30 AGUS Selbsthilfegrup-
pe Trauer nach Suizid

SOB, Bartengasse 6, 
Caritaszentrum

Sa 18.04. 14:00-16:30 Kindertrauergruppe Nähere Infos beim Hos-
pizverein

Mi 22.04. 18:30-20:30 Letzte Hilfe Kurs Teil I ND, Münchener Str. 15, 
Hospizbüro

Sa 25.04. Safe vibes – Jugentreff 
nach Verlust

Nähere Infos beim Hos-
pizverein

Mo 27.04. 17:00-18:00 Heilsame Geschichten 
mit Ulrike Mommendey

SOB, Bartengasse 6, 
Caritaszentrum

Mi 29.04. 18:30-20:30 Letzte Hilfe Kurs Teil II ND, Münchener Str. 15, 
Hospizbüro

Mo 04.05. 18:00-19:30 AGUS Selbsthilfegrup-
pe Trauer nach Suizid

SOB, Bartengasse 6, 
Caritaszentrum

Di 05.05. 18:00-19:30 AGUS Selbsthilfegrup-
pe Trauer nach Suizid

ND, Münchener Str. 15, 
Hospizbüro

Mi 13.05. 15:00-17:00 Lebens Cafe für Trau-
ernde

ND, Münchener Str. 15, 
Hospizbüro

Kostenfreie Anmeldung erbeten: 
info@hospizverein-neusob.de oder www.hospizverein-neusob.de

Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen
Im Gemeindegebiet kommt es vermehrt zur Missachtung der Pflich-
ten zur Reinigung der öffentlichen Straßen und Gehwege. Wir ver-
weisen auf § 5 der gemeindlichen Straßenreinigungsverordnung:

§ 5 Reinigungsarbeiten
Zur Erfüllung ihrer Reini-
gungspflicht haben die 
Vorder- und Hinterlieger 
(…) die öffentlichen Stra-
ßen (…) zu reinigen.Sie 
haben dabei die Gehwe-
ge, die gemeinsamen 
Geh- und Radwege, die 
Radwege und die inner-
halb der Reinigungsflä-
chen befindlichen Teile 
der Fahrbahnen (ein-
schließlich der Parkstrei-
fen) nach Bedarf
a) �zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu 

entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen 
für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern 
möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat 
auf den Grünstreifen. Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei 
Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei feuchter 
Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen 
ist, ebenfalls durchzuführen.

b) �von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen 
Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Stra-
ßenkörper wächst.

c) �insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die 
Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, (…) liegen.

Wir appellieren daher an Sie die dringende Reinigung der 
Straßen- und Gehwegflächen durchzuführen.
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Mit einer Spendenaktion für Ihre Feier helfen Sie mit, 
die Artenvielfalt zu bewahren und die Natur zu schützen.
WWF-Spendenkonto: DE06 5502 0500 0222 2222 22

ANLÄSSE FEIERN. 
ARTEN SCHÜTZEN.

Jetzt Spenden wünschen! wwf.de/anlass-feiernNatur ist das schönste Geschenk.

Tätigkeitsbericht Bauhof 

Der Bauhof reinigt mit der Kehrmaschine die Straßen und sorgt 
für eine schöne Gemeinde.� Bild: Andreas Weidacher

Projektideen bis 03. Mai 2026 einreichen!
Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinpro-
jekte für das Regionalbudget
Sie wollen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung Ihrer Regi-
on leisten und haben eine kreative Projektidee? Mit dem Regio-
nalbudget haben Sie die Möglichkeit eine Förderung für Ihr 
Kleinprojekt zu erhalten. Die Förderung kommt Kleinprojekten 
zugute, die der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwick-
lungskonzepts dienen und im Gebiet der ILE-Donaumoos liegen. 
Die Ziele des ILEK sind auf der Homepage der Gemeinde Roh-
renfels unter www.rohrenfels.de/ile-donaumoos-integriertes-la-
endliches-entwicklungskonzept einzusehen.     
Förderanfragen können von Vereinen, Verbänden, Kommu-
nen, Initiativen und Privatpersonen gestellt werden. 

Wichtige Informationen: 
	◾ Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtkos-

ten 20.000 EUR nicht übersteigen.
	◾ Die Förderung pro Kleinprojekt beträgt bis zu 80% der förder-

fähigen Gesamtkosten, min. 500 EUR und max. 10.000 EUR. 
	◾ Einreichung von Förderanfragen spätestens am 03. Mai 2026
	◾ Umsetzung und Fertigstellung der Kleinprojekte: 20. Septem-

ber 2026
	◾ Einreichung des Durchführungsnachweises: 01. Oktober 2026 

Förderanfragen sind bis spätestens 03. Mai 2026 per E-Mail an 
ILE-Managerin Clara Lindner unter lindner@vg-neuburg.de oder 
per Post an die Geschäftsstelle der ILE Donaumoos, Tilly-Park 1a, 
86633 Neuburg, zu stellen.
Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungs-
gremium, das sich aus Vertretern regionaler Akteure zusammen-
setzt. 

Die entsprechenden Unterlagen und Informati-
onen zur Antragstellung stehen auf der Home-
page der Gemeinde Rohrenfels unter www.rohren-
fels.de/ile-donaumoos-regionalbudget/ zur Verfü-
gung:  

ILE-Koordinatorin Melanie Reisch vom Amt für Ländliche Entwick-
lung Schwaben übergibt ILE-Managerin Clara Lindner den Zu-
wendungsbescheid über 90.000€ für das Regionalbudget 2026. 
Bildrechte: Clara Lindner 

Wir freuen uns auf Ihre Projektidee! 
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Aus dem Gemeinderat

aus der Gemeinderatssitzung  
vom 19.3.2026 

Allgemeine Informationen zum Thema Bauturbo
Seit dem 30.10.2025 ist das Gesetz zur Beschleunigung des 
Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung (Bau-Turbo) In-
Kraft-getreten. 
Hierbei wurde der § 246e BauGB befristet bis zum 31.12.2030 er-
lassen. Durch diesen kann mit der Zustimmung durch die Ge-
meinde von den Vorschriften des Baugesetzbuches oder auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften abgewichen wer-
den. Dabei müssen die nachbarlichen Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar sein und folgenden Vorhaben dienen: 

	◾ der Errichtung von Wohnzwecken dienender Gebäude, 
	◾ der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung zulässigerweise 

errichteter Gebäude, wenn hierdurch neue Wohnungen ge-
schaffen oder vorhandener Wohnraum wieder nutzbar werden

	◾ oder der Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter bauli-
cher Anlagen zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderli-
chen Änderung oder Erneuerung.

Hat eine Abweichung für Vorhaben im Außenbereich oder eine 
Abweichung von Bebauungsplänen nach überschlägiger Prüfung 
voraussichtlich zusätzliche erhebliche Umweltauswirkungen, ist 
eine strategische Umweltprüfung durchzuführen.
In § 31 Abs. 3 BauGB wurde ergänzt, dass mit Zustimmung der 
Gemeinde im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen 
von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des 
Wohnungsbaus befreit werden kann, wenn die Befreiung auch 
unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist. Dabei müssen die Umweltauswirkungen 
geprüft werden. 

Kommunalwahlen am 08.03.2026 
Wahlergebnisse
Wahlbeteiligung: 69,9 %

Wahlergebnis Bürgermeister Rohrenfels:

Heckl Manuela 89,6 % Stimmen: 760

Sonstige Bewerber 1,8 % Stimmen: 88

Wahlergebnis Gemeinderat Rohrenfels:

Frank Lukas CSU Stimmen: 625

Omasreiter Rupert CSU Stimmen: 531

Müller Roland CSU Stimmen: 341

Kriegl Helmut CSU Stimmen: 333

Braun Roland DGR Stimmen: 604

Hugl Roland DGR Stimmen: 435

Seemeier Klaus DGR Stimmen: 377

Heubl Johannes DGR Stimmen: 246

Hartmann Helmut FW Wagenhofen-Ballersdorf Stimmen: 652

Neff Hubert FW Wagenhofen-Ballersdorf Stimmen: 577

Müller Manfred FW Wagenhofen-Ballersdorf Stimmen: 328

Grünewald Maik FW Wagenhofen-Ballersdorf Stimmen: 316

Wahlergebnis Kreistagswahl:

Omasreiter Rupert, CSU Erreichter Platz: 16 Stimmen: 15.639

Heckl Manuela, DU Erreichter Platz: 2 Stimmen: 7.446

Wahlergebnis Landratswahl:

Wahlbeteiligung 66,4%

Mack Thomas, CSU 65,7 % Stimmen: 33.149

Degenhardt Nancy, FW 19,8 % Stimmen: 10.003

Prof. Dr. Widuckel Werner, 
SPD 7,4 % Stimmen: 3.727

Schwarz Karola, Grüne 7,2 % Stimmen: 3.612

StimmenGemeinderat

CSU

(1830)

DGR

(1662)

FW Wagenhofen-

Ballersdorf (1873)

Bekanntmachung und Tagesordnung  
zur Bürgerversammlung Rohrenfels
am Donnerstag, den 23.04.2026 um 
19:00 Uhr Schützenheim Rohrenfels

Am Donnerstag, den 23.04.2026 findet im 
Schützenheim Rohrenfels die diesjährige 
Bürgerversammlung statt. Der Beginn ist um 
19.00 Uhr.

Als Tagesordnungspunkte sind dabei vorgesehen:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht der 1. Bürgermeisterin
3. Bericht zur Finanz- und Haushaltslage
4. Wünsche und Anträge

Ihre Wünsche und Anträge zur Bürgerversammlung bitten wir 
schriftlich bis spätestens 16.04.2026 bei der Gemeinde Roh-
renfels, Frau 1. Bürgermeisterin Heckl oder bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Neuburg a. d. Donau, Herrn Gößl, einzureichen.

 

Manuela Heckl
1. Bürgermeisterin
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Nach § 34 Abs. 3b BauGB kann mit Zustimmung der Gemeinde 
im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen vom Erforder-
nis des Einfügens in die nähere Umgebung abgewichen werden, 
wenn das Vorhaben der Errichtung eines Wohngebäudes dient 
und auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist. Die Zustimmung der Gemeinde 
ist nicht gleich zusetzen mit der Erteilung des gemeindlichen Ein-
vernehmens. Es wurde daher der § 36a BauGB neu erlassen. Die-
ser bestimmt, dass die Vorhaben die nach § 31 Abs. 3 und § 34 
Abs. 3b BauGB nur mit Zustimmung der Gemeinde zulässig sind. 
Die Gemeinde erteilt die Zustimmung, wenn das Vorhaben mit ih-
ren Vorstellungen von der städtebaulichen Entwicklung und Ord-
nung vereinbar ist. Sie kann ihre Zustimmung unter der Bedingung 
erteilen, dass der Vorhabenträge sich verpflichtet, bestimmte städ-
tebauliche Anforderungen einzuhalten. Für Bauanträge muss da-
her getrennt voneinander die Zustimmung und das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt werden. Das Landratsamt kann die Zustim-
mung der Gemeinde nicht ersetzen. Anders als beim gemeindli-
chen Einvernehmen, dies kann weiterhin ersetzt werden.
Die Gesetzesänderung soll grundsätzlich die Planungs- und Ge-
nehmigungszeiten verkürzen, ohne die kommunale Planungsho-
heit und Nachbarschutz aufzugeben.
Zusammenfassend ermöglicht der Bauturbo der Gemeinde die 
Zulassung von Befreiungen innerhalb eines Bebauungsplans, 
auch wenn die Grundzügen der Planung betroffen sind und die 
Ausweisung von Wohnbauland am Ortsrand. Diese müssen immer 
getrennt voneinander beschlossen werden. Da die Zustimmung 
auf die Planungshoheit der Gemeinde abstellt, kann die Zustim-
mung aus jeglichem – willkür- und ermessenfehlerfreiem – Grund 
verweigert werden. Der Gemeinderat sollte sich daher einen „ro-
ten“ Leitfaden entwickeln, um die notwendige Transparenz zu 
schaffen. Wichtige Eckpunkte bilden hierbei der fortgeschriebene 
Flächennutzungsplan der Gemeinde sowie das Innenentwick-
lungskonzept.

Isolierte Befreiung zum Anbau einer Holzhütte auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 28/8 der Gemarkung Wagenhofen
Bei der Verwaltung ist ein Antrag auf isolierte Befreiung zum An-
bau einer Holzhütte auf dem Grundstück Fl.Nr. 28/8 der Gemar-
kung Wagenhofen, Amselweg 1 eingegangen.
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Am 
Narret“. Geplant ist, neben die bestehende Garage eine Holzhütte 
außerhalb der Baugrenze zu bauen. Die Hütte soll mit einer Größe 
von ca. 16,5 m² errichtet werden. Diese soll ein Pultdach aus Holz 
erhalten. Die bestehende Garage hat eine Größe von 37,56 m² und 
ist mit einem Satteldach mit Anthrazitfarbenen Ziegeln errichtet. 
Laut dem Bebauungsplan sind Nebengebäude außerhalb der 
Baugrenze nicht zulässig. Zudem müssen Garagen einschließlich 
Nebengebäude ein Satteldach wie das Hauptgebäude in gleicher 
Dachneigung erhalten. Es ergibt sich eine Abweichung des Be-
bauungsplans bei der Baugrenze, Dachform, Dacheindeckung 
und Dachneigung.
Im Baugebiet gibt es bereits mehrere Gebäude, die außerhalb der 
Baugrenze errichtet wurden. Das Sichtdreieck für die Straße wird 
freigehalten.
Die Errichtung wird damit begründet, dass zusätzlich Stauraum 
aufgrund beengter Platzverhältnisse für Fahrräder und Kinder-
spielfahrzeuge geschaffen werden soll. Die Nachbarunterschriften 
sind vollständig. Der Gemeinderat erteilt die Zustimmung zum An-
trag auf isolierte Befreiung zum Anbau einer Holzhütte auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 28/8 der Gemarkung Wagenhofen. Der Gemein-
derat stimmt der Befreiung vom Bebauungsplan bezüglich der 
Baugrenze, Dachform, Dacheindeckung und Dachneigung zu.

Beratung und Beschluss über den Antrag der Jagdgenos-
senschaft Rohrenfels auf Erhöhung des jährlichen Zu-
schusses für die allgemeine Feldweginstandsetzung
Bei der Gemeinde ging ein Antrag der Jagdgenossenschaft Roh-
renfels auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses für die Feldweg-

instandsetzung ein. Der Antrag wird damit begründet, dass die 
Jagdgenossenschaft Rohrenfels über eine ein Drittel größere Flä-
che als die Jagdgenossenschaft Wagenhofen verfügt und da-
durch mehr Ausgaben hat.
Der von der Gemeinde seit 2015 gewährte, jährliche Zuschuss 
zum Wegebau in Höhe von 1.000 € pro Jagdgenossenschaft ist 
eine freiwillige Leistung. Er wurde eingeführt, da Rad- und Wan-
derwege auf den öffentlichen Feldwegen ausgewiesen wurden.
Einzelne größere Instandsetzungsmaßnahmen wurden bzw. wer-
den von der Gemeinde auf Antrag der Jagdgenossenschaften 
bezuschusst. 
Im Rahmen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
kann der Zuschuss erhöht werden. 
Die Jagdgenossenschaft Rohrenfels erhält aufgrund der größeren 
bejagbaren Fläche keinen höheren Zuschuss. 
Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung des Zuschusses für die 
Nutzung der Wege als Rad- und Wanderwege ab 2026 für beide 
Jagdgenossenschaften gleich auf jeweils jährlich 1.300 €.

Vorlage der Jahresrechnung 2025 nach Art. 102 Abs. 2 GO
Die Haushaltsrechnung schließt in Einnahmen und Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt mit 3.824.257,78 € (HH-Ansatz 4.092.050 €) 
ab, 
der Vermögenshaushalt mit 921.593,87 € (HH-Ansatz 2.074.900 €).  
Der Gesamthaushalt hatte damit ein Volumen von 4.745.851,65 € 
(HH-Ansatz 6.166.950 €).

Laut Abschluss 2025 erfolgt eine Zuführung vom Vermögens-
haushalt zum Verwaltungshaushalt mit ca. 685.433 €, im Haus-
halt vorgesehen waren 904.150 €. Der Rücklage wurde ein Betrag 
in Höhe von ca. 6.730 € zugeführt (Jährl. Sparrate + Guthaben-
zinsen Bausparer). Geplant war eine Zuführung in Höhe von 5.700 
€ (Bausparrate). 

Aufgrund des massiven Einnahmenausfalls erhöht sich der Soll-
fehlbetrag auf insgesamt 606.685,75 €, davon entstanden 2024 
283.678,87 € und 2025 323.006,88 €. Der Sollfehlbetrag soll 
gem. § 23 KommHV-Kameralistik unverzüglich gedeckt werden, 
er ist jedoch spätestens im zweiten auf das Haushaltsjahr folgen-
de Jahr zu veranschlagen. 

Steuerkraft
Die Steuerkraft ist von 1.270,28 € pro Einwohner auf 1.561,96 € 
gestiegen (Erhöhung um 291,68 €/Einwohner). Dies liegt an den 
gestiegenen Steuereinnahmen in 2023. Die Steuerkraft für 2025 
wird aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, der Ein-
kommensteuerbeteiligung und dem Gemeindeanteil am Aufkom-
men der Umsatzsteuer des Jahres 2023 berechnet. Der massive 
Anstieg der Steuerkraft hatte 2025 zur Folge, dass die Gemeinde 
keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. 

Steuerkraftzahlen pro Einwohner von 2019 – 2025:
2025 	 2024 	 2023	 2022 	 2021 	 2020 	 2019
1.561,96 € 1.270,28 € 1.161,54 € 848,47 € 877,03 € 721,39 € 728,39 €

Rücklagen
Die Sollrücklage zum 31.12.2025 betrug 107.988,57 €. Der volle 
Rücklagenbetrag ist fest angelegt (107.838,57 € Bausparvertrag, 
150,00 € Geschäftsguthaben Raiba ND). Es verbleibt ein Kassen-
bestand in Höhe von 6.729,06 €, berücksichtigt man die Kassen-
reste und Verwahrkonten in Höhe von 266.200,19 €, verbleiben im 
Endeffekt Mittel lt. Tagesabschluss in Höhe von
-259.471,13 €. Im Haushaltsjahr wurden 6.729,06 € der Rücklage 
für Bausparer zugeführt. 

Schulden
Der Schuldenstand zum 31.12.2025 der Gemeinde Rohrenfels be-
trägt 1.713.163 €, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 
1.051,67 €. 
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Für den Neubau und die Sanierung des Kindergartens wurden in 
2020 und 2021 insgesamt drei Darlehen mit insgesamt 1.500.000 
€ benötigt, wovon 1.150.000 € langfristig aufgenommen wurden 
und 350.000 € variabel jederzeit getilgt werden können. Außer-
dem besteht noch ein Altdarlehen aus 2008 für den Kindergar-
tenneubau, das in 2028 vollständig getilgt ist. Darüber hinaus be-
steht noch ein in 2019 aufgenommenes Darlehen für den Neubau 
des gemeindlichen Bauhofs. 
Das Kommunalunternehmen hat zum 31.12.2025 einen Schulden-
stand von 78.278,15 € (pro-Kopf-Verschuldung 48,05 €).

Kassenkredit
Als Kassenkredit waren 684.000 € vorgesehen. Dieser wurde 
mehrmals in Anspruch genommen.

Hebesätze
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen seit 2016  
320 v. H.. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2013  
320 v.H. 

Vereinsleben

Maibaum Ballersdorf
Am 30.04.2026 wird wieder der Maibaum in Ballersdorf aufge-
stellt, hierzu sind alle herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl 
ist, wie immer, bestens gesorgt. Wir wollen mit vielen lieben Men-
schen gemeinsam in den Mai feiern, dabei werden die Sehensan-
der Musikanten für musikalische Stimmung sorgen. Unsere jüngs-
ten Ballersdorfer und Gemeindemitglieder werden dieses Jahr 
gegen 18:15 Uhr eine kleine Tanzaufführung zum Besten geben. 
Auch hier, würden wir uns über viele Zuschauer freuen. 

Wir hoffen zudem auf eure zahlreiche Unterstützung zu oben ge-
nannten Zeiten. Nur so kann es für uns alle ein schönes Maifest 
werden.

Die Vorstandschaft freut sich auf euch!

29.04., 17 Uhr Zeltaubau
30.04., 9 Uhr Baum holen
12 Uhr Baum schmücken,
17 Uhr Baum aufstellen

Kindergarten und Schule

Viele schöne Aktionen im Haus für Kinder 
St. Elisabeth
Der Frühling brachte viele besondere Erlebnisse für die Vorschul-
kinder. Besonders aufregend war das Schulspiel in der Grund-
schule, bei dem die Kinder erste schulische Erfahrungen sammeln 
konnten. Auch der Ausflug in den Verkehrsgarten war ein High-
light, bei dem sie spielerisch wichtige Verkehrsregeln erlernten.
Zur Osterzeit gab es gleich mehrere tolle Aktionen: Im Rahmen ei-
ner Spendenaktion unterstützten die Familien die Neuburger Tafel 
mit Lebensmitteln, Windeln und Osternaschereien. Dafür sagen 
wir ein herzliches Dankeschön! Außerdem wurden gemeinsam mit 
dem Elternbeirat und dem Pfarrgemeinderat Palmbüschel gebun-
den, die am Palmsonntag gegen Spenden abgegeben wurden – 
zugunsten unserer laufenden Projekte.
In der Osterzeit lernten die Kinder durch Bücher und die biblischen 
Geschichten die Bedeutung von Ostern kennen. Höhepunkt war 
der Osterbrunch, bei dem die Kinder nicht nur ein leckeres Früh-
stück genossen, sondern auch ihre selbstgebastelten Osternester 
vom Osterhasen befüllt fanden. Zudem nahm jedes Kind stolz sei-
ne eigene Osterkerze mit nach Hause.

Wir wünschen allen Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest!

Singgruppe
Am Montag, den 20.04.2026, trifft sich 
die Senioren-Singgruppe um 14:30 Uhr im 
Sitzungssaal des Bürgerhauses in Rohrenfels

Strick-, Häkel- und Spielenachmittag
Am Montag, den 27.04.2026, trifft sich die Gruppe ab 
14:00 Uhr im Gemeindehaus.
Es kann jeder kommen, der gerne strickt, häkelt, näht oder 
spielt.
Bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Nachmittag ver-
bringen.
Gäste sind auch ohne Handarbeit herzlich willkommen.

Die Seniorengruppe
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Osterbrunnen in Ballersdorf

Am 26.03.2026 wurde der Osterbrunnen am Ballersdorfer Spiel-
platz aufgestellt. Vielen Dank an alle großen und kleinen Helfer. 
Ein besonderer Dank gilt Josefine Götzenberger für die Organisa-
tion.

Osterdekoration Wunderbaum 
Das Wunderbaum-Team hofft ihr hattet schöne Ostern und konn-
tet die Feiertage genießen.
Der Frühling bringt neues Leben, frische Energie und viele kleine 
Momente, die den Alltag heller machen. 

Bild: Dittenhauser Tobias

Bild: Hannah Preschl

Aktuelle Informationen über die Gemeinde 
Rohrenfels finden Sie auch unter:

www.rohrenfels.de

Der Pfarrgemeinderat Rohrenfels
lädt ein zum 

Frauenfrühstück
An alle Frauen jeden Alters am
25.04.26 um 9:30 Uhr 
Im Schützenheim Rohrenfels

geselliger Austausch
mit Vortrag

Unkostenbeitrag: 13,50 € incl. Frühstück | Voranmeldung bis zum 
19.04.26 bei Annette Wallesch Tel: 08431 6481611 oder per WhatsApp 
0176 70096208 und Sandra Hutter Tel: 08431 6410631

Vortrag:

Darm 
gesund- 
heit

mit  
Referentin

   Elke 
Sperr
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SV Wagenhofen/Ballersdorf

Altpapiersammlung
Die nächste Altpapiersammlung im Gemeindebereich, sowie in 
Altmannstetten, Hardt und Sehensand findet am Samstag, 25. 
April 2026 statt.
Bitte Sammelgut bis 8 Uhr bereit stellen.
Vielen Dank!

Bitte unbedingt beachten: Wir sammeln nur Altpapier!! Bitte keine 
Kartons etc. herausstellen. Diese können wir leider nicht mitneh-
men!

Neuwahlen beim SV Wagenhofen/ 
Ballersdorf
Der SV Wagenhofen/Ballersdorf setzt weiterhin auf Kontinuität. 
Bei der Jahreshauptversammlung sprachen die Mitglieder dem 
bisherigen Vorstand mit beeindruckender Zustimmung ihr Ver-
trauen aus und bestätigten die Vereinsführung im Amt.
1.Vorsitzender Roland Müller, der den Verein bereits seit zehn 
Jahren anführt, geht damit in seine mittlerweile sechste Amtszeit.

Müller verkündete stolz vor 68 anwesenden Mitgliedern, dass der 
Verein die Mitgliederzahl erneut steigern konnte. Aktuell sind 426 
Personen im Verein, was eine Steigerung um 72 Personen inner-
halb der letzten 4 Jahre bedeutet. Neben den zahlreichen Veran-
staltungen, die im letzten Jahr stattfanden, ging er in seinem Be-
richt auch auf die verschiedenen baulichen Aktivitäten und Inves-
titionen ein. Hervorzuheben ist die Anschaffung von drei Mähro-
botern, die seit Mai 2025 im Einsatz sind. Weiterhin ist in näherer 
Zukunft auch noch die Errichtung einer Beregnungsanlage ange-
dacht. Kassier Sebastian Müller belegte in seinem Bericht, dass 
der Verein wirtschaftlich gesund ist und gut da steht. Auch Fuß-
ball-Abteilungsleiter Julian Schweizer, der seit Saisonbeginn auch 
alleiniger Trainer der Herrenmannschaften ist, wusste nur Positi-
ves zu vermelden. Nach dem größeren personellen Umbruch zu 
Saisonbeginn, verbunden mit zahlreichen Abgängen, verfügt man 
über einen ausreichend großen Kader, um zwei Herrenmann-
schaften im Spielbetrieb zu unterhalten. Die erste Mannschaft hat 
sich dabei in der laufenden Spielzeit im oberen Bereich der A-
Klasse Neuburg etabliert. Matthias Beck, der kommissarisch den 
Bericht der Jugendleitung abgab, erläuterte, dass der Verein 157 
Kinder und Jugendliche betreut. Dies beginnt schon sehr früh mit 
dem Eltern-Kind-Turnen, bei dem Kinder ab dem ersten Lebens-
jahr teilnehmen dürfen.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer Bernhard Fieger und Birgit 
Neff und der erfolgten Entlastung der bisherigen Vorstandschaft 
übernahm Bernhard Heckl als Wahlleiter die Durchführung der 
Neuwahlen. Aus dem bisherigen 18-köpfigen Gremium sind Sara 
Berg, Konstantin Pallmann und Nadine Braun auf eigenen 
Wunsch ausgeschieden. Erfreulich ist, dass mit Lisa Hartmann 
und Marcel Heckl zwei neue junge Gesichter für die Vorstand-
schaft bzw. den Vereinsausschuss gewonnen werden konnten. 
Wie eingangs schon erwähnt, verlief die Wahl durchwegs rei-
bungslos und nahezu einstimmig.

1. Vorsitzender:	 Roland Müller
2. Vorsitzender:	 Manfred Strauß
3. Vorsitzender:	 Stefan Seyßler
Kassier:	 Sebastian Müller
Schriftführer:	 Hubert Neff
Fußball-Abteilungsleiter:	 Julian Schweizer
stv. Fußball-Abteilungsleiter:	 Dominik Neff
Jugendleiter:	� Matthias Beck und Marcel Heckl 

(gleichberechtigt)

Vereinsausschussmitglieder:
Helmut Neff	 Fabian Neff
Max Neff	 Lisa Hartmann
Erwin Zeitner	 Maik Grünewald
Holger Westermayer	 Fabian Pallmann

Kassenprüfer:
Bernhard Fieger und Birgit Neff

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung lang-
jähriger Mitglieder für ihre Treue zum Verein. Im Einzelnen wurden 
folgende Personen ausgezeichnet:

10 Jahre:
Latif Avdic, Quirin Förg, Pascal Göbel, Maik Grünewald, David 
Kienast, Mika Laukmanis, Mirza Mehic, Jakub Pabian, Julia Pall-
mann, Lisa Pallmann, Manuela Preschl, Leon Riemer, Lucas 
Schäfer, Carola Schweizer, Maurus Vogt, Lukas Vollnhals, Anita 
Wallesch, Ricardo Westermayer

20 Jahre:
Werner Abeska, Tim Griebel, Thomas Heckl, Elias Jann, Kurt 
Schäfer, Marco Wallesch

30 Jahre:
Andreas Beck, Christian Beck, Matthias Beck, Ernst Dittenhau-
ser, Tobias Dittenhauser, Peter Habermeyer, Sascha Hartl

40 Jahre:
Oskar Nauderer, Anneliese Ovzarek, Christian Pallmann, Thomas 
Pallmann, Holger Westermayer

60 Jahre:
Walter Nauderer, Anton Pallmann, Edmund Specht

Sonderehrung:
Eine besondere Ehrung für seine langjährigen verschiedenen eh-
renamtlichen Tätigkeiten für den SVW erhielt Andreas Fuhrmann. 
Roland Müller überreichte ihm die DFB Sonderehrung „Urkunde 
mit Uhr“.

Die neue Vorstandschaft/Vereinsausschuss. Stehend von links: 
Erwin Zeitner, Matthias Beck, Fabian Pallmann, Marcel Heckl, 
Lisa Hartmann, Fabian Neff, Max Neff, Maik Grünewald, Julian 
Schweizer, Dominik Neff. Sitzend von links: Holger Westermayer, 
Stefan Seyßler, Manfred Strauß, Roland Müller, Hubert Neff, Se-
bastian Müller. Auf dem Bild fehlt Helmut Neff.

Die Geehrten stehend von links: 1. Bürgermeisterin Manuela Heckl, 
Pascal Göbel, Matthias Beck, Lukas Vollnhals, Sascha Hartl, Tim 



14Nr. 4/2025� Rohrenfels

Griebel, Christian Beck, Maurus Vogt, Holger Westermayer, Tobias 
Dittenhauser, Maik Grünewald, 1. Vorsitzender Roland Müller. Sit-
zend von links: Edmund Specht, Anton Pallmann, Anneliese Ovza-
rek, Werner Abeska, Ernst Dittenhauser.�   Fotos: Matthias Beck

Aktuelle Infos rund um den SVW finden Sie auch auf unse-
rer Homepage www.svwagenhofen.de

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 
Hiermit lädt der Schützenverein Ei-
chenlaub Ballersdorf e.V. herzlich alle 
Vereinsmitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung 2026 ein.
Die Versammlung findet am 09.05.2026 um 19:00 Uhr im 
Sportheim Wagenhofen statt. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Kassenbericht mit Entlastung
5. Tätigkeitsbericht durch die Schriftführerin
6. Ehrungen
7. Wünsche und Anträge

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft

Einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung 
des Obst- und Gartenbauvereins Rohrenfels
am Dienstag, den 21.04.2026

Beginn: 19:30
im Schützenheim Rohrenfels

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Geschäftsbericht 2025
4. �Kassenbericht 2025 mit Entlastung des Kassiers und der 

Vorstandschaft
5. Wahl der Vorstandschaft
6. �Verschiedenes und Anträge 

(diese müssen spätestens eine Woche vor der Versamm-
lung bei der Einladenden eingegangen sein)

7. Vortrag: Unsere heimischen Kräuter von Sonja Heckl
8. Sonstiges

Zu dieser Mitgliederversammlung laden wir Sie herzlich ein 
und würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen.
Für eine Brotzeit mit Getränk ist gesorgt

Ihr Gartenbauverein Rohrenfels
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Veranstaltungskalender

April/Mai 2026
Datum Verein Veranstaltung

20.04.2026 Senioren Singgruppe

23.04.2026 Gemeinde Bürgerversammlung

21.04.2026 Gartenbauverein Jahreshaupt- 
versammlung

24.04.2026 Gemeinde Rohrenfels Ehrenamtsabend

25.04.2026 SV Wagenhofen Altpapiersammlung

25.04.2026 Pfarrgemeinde Rohrenfels Frauenfrühstück

27.04.2026 Senioren Strick- und  
Spielegruppe

30.04.2026 Schützen Ballersdorf Maibaum aufstellen  
in Ballersdorf 

03.05.2026 Kriegerverein Wagenhofen KruKaV-Stammtisch

08.05.2026 Pfarrgemeinde Wagenhofen Bittgang zum Kahlhof

09.05.2026 Schützen Ballersdorf Jahreshaupt- 
versammlung

Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchengemeinde Untermaxfeld
Termine vom 04.04.26 bis 26.04.26

Sa, 4.4. 20 Uhr:	� Gottesdienst zur Osternacht mit der 
Kantorei

Ort:	 Evang.-Luth. Kirche Untermaxfeld
mit:	 Pfrin. Lisa Kelting
Mo, 6.4. 10 Uhr:	� Familiengottesdienst
Ort:	 Evang.-Luth. Kirche Untermaxfeld
mit: 	 Pfrin. Lisa Kelting
So, 12.4. 9 Uhr:	� Gottesdienst mit Geburtstagssegen
Ort:	 Evang.-Luth. Kirche Untermaxfeld
mit:	 Lektor Erwin Kleber
So, 19.4. 9 Uhr:	� Vorstellungsgottesdienst der Konfir-

manden
Ort:	 Evang.-Luth. Kirche Ludwigsmoos
mit:	 Pfarrersehepaar Kelting
So, 26.4. 10 Uhr:	� Gottesdienst
Ort:	 Evang. Gemeindehaus Untermaxfeld
mit:	 Pfrin. Lisa Kelting

Kath. Pfarramt
Gottesdienstordnung vom 11.04. bis 10.05.2026
MARIÄ HEIMSUCHUNG, ROHRENFELS
 
Samstag, 11.04.	
Rohrenfels	 10.30 	� FEIER DER ERSTKOMMUNION  

f. Heidemarie Braun
Rohrenfels	 16.00 	� Rosenkranz mit Andacht zu aktuellen 

Anlässen 

Sonntag, 12.04.		�  2. SONNTAG DER OSTERZEIT - Weißer 
Sonntag 

Rohrenfels	 10.30 	 �Heilige Messe 
f. Monika Wiedenhöfer; f. d. Verstorb. 
d. Fam. Reichl u. d. Verstorb. d. Fam. 
Schlosser; f. Philomena u. Johann 
Ottillinger

Donnerstag, 16.04.	
Rohrenfels	 19.00 	 �Heilige Messe 

�f. Rudolf u. Tobias Kraus;  
f. Balbina Förg m. verstorb. Angehörigen

Samstag, 18.04.	
Rohrenfels	 14.00 	 Taufe von Lena Tunkel 
Rohrenfels	 16.00 	� Rosenkranz mit Andacht zu aktuellen 

Anlässen 
Sonntag, 19.04.		  3. SONNTAG DER OSTERZEIT
Rohrenfels	 09.00 	� Heilige Messe 

f. Jakob Gritschneder u. Angehörige; 
f. Hans Riesinger u. Eltern Riesinger, 
Gertraud Maier u. Eltern Fischer 
f. Eltern Habermeier u. Habersetzer u. 
Maria Bürle;  
f. Geschwister Habermeier u. Bruder Franz;  
f. Richard u. Notburga Fischer; f. d. armen 
Seelen;  
zum Dank an die Mutter Gottes

Donnerstag, 23.04.		  Hl. Georg, Märtyrer
Rohrenfels	 19.00 	 Wortgottesdienst 
Samstag, 25.04.	
Rohrenfels	 16.00 	 Rosenkranz und Andacht für den Frieden 
Sonntag, 26.04.		�  4. SONNTAG DER OSTERZEIT -  

Weltgebetstag um geistliche Berufe
Rohrenfels	 10.30 	 �Heilige Messe 

f. Erwin u. Theresia Neff u. Therese Neff; f. 
Sabine Reichl;  
f. Simon Hermann

Rohrenfels	 15.00 	 Eucharistische Anbetung 
Donnerstag, 30.04.	
Rohrenfels	 19.00 	 keine Abendmesse
Freitag, 01.05.		  Maria, Schutzfrau von Bayern
Rohrenfels	 19.00 	 Maiandacht
Samstag, 02.05.	
Rohrenfels	 16.00 	� Rosenkranz mit Andacht zu aktuellen 

Anlässen 
Sonntag, 03.05.		  5. SONNTAG DER OSTERZEIT
Rohrenfels	 09.00 	 �Heilige Messe 

f. Markus Heckl
Donnerstag, 07.05.	
Rohrenfels	 19.00 	 Maiandacht
Samstag, 09.05.	
Rohrenfels	 16.00 	� Rosenkranz mit Andacht zu aktuellen 

Anlässen 
Sonntag, 10.05.		�  6. SONNTAG DER OSTERZEIT – Muttertag 

Kollekte für den Katholikentag
Rohrenfels	 10.30 	 �Heilige Messe 

f. Jakob Gritschneder u. Angehörige; f. 
Balbina u. Jakob Heckl u. Richard Fischer; 
f. Rita Bley, Karolina u. Josef Bley; f. Maria 
u. Andreas Karmann, verstorb. Kinder u. 
Artur u. Ottilie Fuchs u. Söhne

ST. ANDREAS, BAIERN
Sonntag, 19.04.		  3. SONNTAG DER OSTERZEIT
Baiern	 13.00 	 Rosenkranz 
Dienstag, 28.04.	
Baiern	 19.00 	 �Abendmesse 

f. Maria u. Josef Gastl; f. Josef u. Theresia 
Lebmeier m. Eltern;  
f. Hubert Riesinger
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Aus unserer Chronik

Reisekostenabrechnung des Gemeindekassiers Leopold Ludwig 
aus dem Jahre 1887, pro Dienstgang nach Neuburg verrechnete 
er 2,- Mark. Dies erschien dem Gemeinderat zu hoch, worauf er 
die Reisekosten des Kassiers und des Bürgermeisters vom Be-
zirksamt überprüfen ließ. Das Bezirksamt stellte fest, daß die Kos-
ten zurecht erhoben worden sind. 

ST. MARTIN, WAGENHOFEN
Sonntag, 12.04.		�  2. SONNTAG DER OSTERZEIT - Weißer 

Sonntag 
Wagenhofen	 09.00 	 �Heilige Messe 

f. Karl u. Walburga Stadlmayr; f. Ludwig u. 
Johanna Stöckl u. Walburga Herrmann; f. 
Elisabeth Kröpfl; f. Josef u. Juliane Kröpfl, 
Hedwig u. Barbara Kröpfl u. Eltern

Mittwoch, 15.04.	
Wagenhofen	 18.30 	 �Abendmesse 

f. Alfons (JM) u. Ottilie Felbermeir, Emilie u. 
Karl Kranz;  
f. Elisabeth u. Thomas Vollnhals

Sonntag, 19.04.		  3. SONNTAG DER OSTERZEIT
Wagenhofen	 10.30 	 �Heilige Messe 

f. Max u. Elisabeth Fieger;  
f. Balbina Vogt u. d. Verstorb. d. Fam. Vogt 
u. Kugler

Mittwoch, 22.04.	
Wagenhofen	 18.30 	 Rosenkranz 
Samstag, 25.04.	
Wagenhofen	 13.00 	� Trauung Manuel Rabenstein und Nadine 

Braun 
Sonntag, 26.04.		�  4. SONNTAG DER OSTERZEIT  

Weltgebetstag um geistliche Berufe
Wagenhofen	 09.00 	 �Heilige Messe 

f. Walburga u. Rupert Reisch m. Sohn 
Rupert

Mittwoch, 29.04.		�  Hl. Katharina von Siena, Patronin 
Europas

Wagenhofen	 18.30 	 �Abendmesse 
f. d. Wohltäter unserer Kirche; f. Martin u. 
Ida Götzenberger u. Sohn Heribert; f. Fam. 
Kaiser, Stöhr u. Wanner u. zum Dank

Sonntag, 03.05.		  5. SONNTAG DER OSTERZEIT
Wagenhofen	 10.30 	� Heilige Messe 

f. Matthias Pallmann; f. Maria Finder u. 
Angehörige

Mittwoch, 06.05.	
Wagenhofen	 18.30 	 Rosenkranz 
Freitag, 08.05.	
Wagenhofen	 18.00 	 Bittgang zur Kahlhofkapelle, dort um
Kahlhof	 18.30	 Bittmesse
Samstag, 09.05.	
Wagenhofen	 11.00 	 Taufe von Eleyna Maria Neff 
Sonntag, 10.05.		�  6. SONNTAG DER OSTERZEIT – 

Muttertag  
Kollekte für den Katholikentag

Wagenhofen	 09.00 	 Heilige Messe

KAHLHOFKAPELLE, WAGENHOFEN
Samstag, 11.04.	
Kahlhofkapelle	 16.00 	 Rosenkranz 
Kahlhofkapelle	 16.30 	 �Vorabendmesse 

f. Benedikt Vogl u. Martin u. Angela 
Nestmeier; f. Walburga Kurrer (JM), Eltern, 
Geschwister u. Schwiegereltern

Samstag, 18.04.	
Kahlhofkapelle	 16.00 	 Rosenkranz 
Sonntag, 19.04.		  3. SONNTAG DER OSTERZEIT
Kahlhofkapelle	 11.45 	 Taufe von Maximilian Kastner 
Samstag, 25.04.	
Kahlhofkapelle	 16.00 	 Rosenkranz 
Samstag, 02.05.	
Kahlhofkapelle	 08.30 	� Bittmesse der Pfarrei Straß nach 

Bittgang
Kahlhofkapelle	 11.00 	� Taufe von Konstantin und Raphael 

Schenberg 
Kahlhofkapelle	 16.00 	 Rosenkranz 

Kahlhofkapelle	 16.30 	 �Vorabendmesse 
f. Georg Mayer; f. Ludwig u. Katharina 
Helmer u. Walter Schäfer; f. Martin u. 
Johanna Seefried

Sonntag, 03.05.		  5. SONNTAG DER OSTERZEIT
Kahlhofkapelle	 11.30 	 Taufe von Eleonore Sophie Hermann 
Kahlhofkapelle	 16.30 	 Maiandacht
Freitag, 08.05.	
Kahlhofkapelle	 18.30 	� Bittmesse der Pfarrei Wagenhofen 

nach Bittgang
Samstag, 09.05.	
Kahlhofkapelle	 16.00 	 Rosenkranz 
Sonntag, 10.05.		�  6. SONNTAG DER OSTERZEIT 

Kollekte für den Katholikentag
Kahlhofkapelle	 16.30 	 Maiandacht

Aktuelle Informationen über die Gemeinde 
Rohrenfels finden Sie auch unter:

www.rohrenfels.de
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Nutzen Sie das „Firmenporträt” für Ihren  
exklusiven Werbeauftritt
 | Sie planen die Eröffnung Ihres Unternehmens oder einer neuen Filiale?
 | Ihr Betrieb feiert Jubiläum oder freut sich über eine Auszeichnung?
 | Sie übergeben die Führung Ihres Betriebs in neue Hände?
 | Oder ist Ihre Firma in ein neues Gebäude umgezogen?

Es gibt viele Gründe, die Veränderungen in einem Gewerbe den  
Bestandskunden und auch den potenziellen, neuen Kunden direkt  
vor Ort und in der Region kundzutun. 
Doch wenn Schlagwörter und Slogans allein nicht für Ihre  
Werbezwecke ausreichen und Sie sich ein bisschen „mehr” wünschen, 
dann ist unser „Firmenporträt” das Richtige für Sie! 
Auf einer ganzen Seite können Sie Ihr Unternehmen im Detail vorstellen  
und die Neuerungen in Text und Bild platzieren. Aufmerksamkeit und  
Werbewirkung garantiert! 
Unsere verlagseigene Redaktion steht Ihnen zur Verfügung:  
Ganz individuell erstellt unsere Redakteurin für Sie einen Artikel, der in  
Layout und Wortlaut ganz mit Ihnen und in Einklang mit den Redaktions-
richtlinien unserer Publikationen abgestimmt wird. 
Wir garantieren einen rundum gelungenen Auftritt – optisch wie inhaltlich.
Sprechen Sie unsere versierten Medienberaterinnen gerne auf diese  
exklusive Anzeigenform an.

Stephan Behr • Medienverkauf   
Tel.: +49 841 88543 266 , Mail: : stephan.behr@inmedia-online.de 

IT|MEDIA GmbH, Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt 

Inmitten von brandneuen Fahrzeugen und blitzenden Oldtimern servieren Gina-Meike Rudzki und Anastasia Hamann frisch ge-

brühten Starbucks-Kaffee im „Car Culture Coffee“ im Autodhaus Rudzki.  
Fotos: Autohaus Rudzki 

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Nicolaus-Otto-Ring 3a

85098 Großmehring/Interpark

Telefon 08456/919190

info@autohaus-rudzki.de

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest

und einen guten Start ins Neue Jahr!

Das Car Culture Coffee wartet auf euch!

Im Autohaus Rudzki wird ab sofort frischer Starbucks-Kaffee serviert in all seinen Variationen

Der unwiderstehliche Duft von Kaffee 

zieht durch die Luft. Es ist nicht der Duft 

irgendeines Kaffees aus dem Kapselau-

tomaten in der Ecke oder von der alten 

Filtermaschine, der den flüssigen Wach-

machers dürftig warmhält. Es ist der Duft 

von frisch gebrühtem Premium-Kaffee 

mit einer feinen Note – mal von Vanil-

le, mal von Karamell oder auch Hasel-

nuss. Es ist der Duft von echtem und für 

Liebhaber unverkennbaren Starbucks-

Kaffee. Und der große Becher voll unwi-

derstehlichem Caramel-Macchiato, Pis-

tachio Flavour Velvet Latte oder Chai Tea 

Latte kommt in greifbare Nähe: Denn im 

Autohaus Rudzki, das nur einen Katzen-

sprung vom Zentrum von Großmehring / 

Kösching entfernt liegt, wurde das „Car 

Culture Coffee“ zum Jahresbeginn eröff-

net und ist nun der ganze Stolz der zwei-

ten Generation im Familienbetrieb.

„Wir sind das erste Autohaus in Deutsch-

land, das echten Starbucks-Kaffee ser-

vieren darf“, freuen sich Gina-Meike Rud-

zki, Tochter des Geschäftsführers und 

ihre Schwägerin Anastasia Hamann. Ge-

meinsam mit Lukas Rudzki, der als an-

gehender Kfz-Mechanikermeister in der 

Werkstatt des Autohauses eigentlich 

schon alle Hände voll zu tun hat, haben 

sich die drei durch sämtliche Auflagen 

und Genehmigungen geboxt, Schulun-

gen besucht und Test abgelegt, um die 

begehrte Marke in ihr Haus zu holen. 

Nun servieren die beiden jungen Damen, 

die im Familienbetrieb darüber hinaus 

auch noch für den Counter, die Buchhal-

tung und das Marketing zuständig sind, 

frischen Kaffee sowie Kuchen und Ge-

bäck von der Bäckerei Sipl. 

„Schon beim Neubau unseres Autohau-

ses im Jahr 2019 war ein Bistrobereich 

mit Tresen vorgesehen, um den Kunden 

das Warten zu versüßen und ihm das Ge-

fühl zu vermitteln durch und durch will-

kommen zu sein“, erklärt Lukas Rudzi, 

dem viel daran gelegen ist mit den Be-

suchern des Hauses in freundschaftli-

chen Kontakt zu kommen. Jedoch lag der 

Plan, an dieser Stelle – inmitten von coo-

len Neufahrzeugen und blitzenden Oldti-

mern – Snacks und Getränke zu servie-

ren bislang auf Eis. „Jetzt haben wir mit 

Starbucks und den kultigen Getränken 

aber genau den richtigen Partner gefun-

den“, freuen sich die Junioren und auch 

Waldemar Rudzki und seine Frau Adria-

na können mit einer heißen Tasse Kaf-

fee in der Hand nur schmunzelnd zu-

stimmen. Wenn auch für den Senior das 

Hauptgeschäft und das Augenmerk auf 

die Instandsetzung und Instandhaltung 

sowie Wartung und Inspektion von PKW 

und Nutzfahrzeugen der Marken Volks-

wagen und Audi, aber auch Skoda und 

Seat liegt. „Wir können darüber hinaus 

sämtliche Gewährleistungs- und Ku-

lanzarbeiten laut Hersteller für unsere 

Hauptmarken durchführen und sind Ihr 

starker Partner, falls es einmal zu einem 

Unfall kommt“, erklärt Waldemar Rud-

zki. Damit alles wie am Schnürchen läuft 

und der Kunde weiter mobil bleibt, auch 

wenn das Fahrzeug länger in der Werk-

statt bleiben muss, dafür stehen Adriana 

Rudki mit ihrem Shuttle Service sowie 13 

Ersatzfahrzeuge zur Verfügung. Und jetzt 

auch noch das Café im Haus, das be-

stimmt auch oft aufgesucht wird, wenn 

das eigene Fahrzeug momentan keinen 

Service benötigt, sondern eher die Seele 

nach einem warmen, duftenden Magen-

wärmer verlangt... vielleicht mit Vanille- 

oder Schokosirup... (jb)

Schneller als man denkt, ist es pas-siert: Ein hochgeschleuderter Stein klatscht mit Wucht gegen die Wind-schutzscheibe und hinterlässt ein di-ckes Loch im Glas. Ein Ast, der zu weit in die Fahrbahn reicht, zerkratzt die Beifahrertür. Ein unachtsamer Parknachbar hinterlässt eine dicke Schramme im Lack oder gar eine Beule im Stoßfänger. Es schlägt, es kratzt, es rumpelt, es knallt – wer ist jetzt zur Stelle, damit das Auto wie-der auf Vordermann gebracht wird? Wer bessert Steinschläge aus, repa-riert Unfallschäden und lackiert auch noch professionell? Natürlich die Au-tolackiererei Fottner aus Geisenfeld – und das seit mittlerweile über zwanzig Jahren und bald sogar an zwei Standorten! Seniorchef Robert Fottner war be-reits zwanzig Jahre für die BMW Group tätig, zum Teil im hochspezia-lisierten Labor und in der Forschung für die Lackierung der Luxusmarke, bevor er sich mit dem Meisterbrief in der Tasche in Geisenfeld selbständig machte. Um dem großen Kundenzu-spruch und den eigenen Qualitätsan-sprüchen gerecht zu werden, folgte 2009 ein Standortwechsel in das Ge-

werbegebiet Geisenfeld-Nötting, wo die Autolackiererei auch heute noch anzutreffen ist. „Unser Hauptaugen-merk liegt im Betrieb in Nötting auf der Lackiererei“, erklärt Robert Fott-ner. „Hier können wir von der Ex-press-Reparatur, wenn es einmal schnell gehen soll, über die ‚Spot Repair‘, bei minimalen Schäden, bis hin zur professionellen Lackierung des gesamten Fahrzeugs alles an-bieten, was an neuester Technik, umweltverträglichen Materialien und langjährigem Know-how vonnöten ist.“ Besonders auf seine Sonderla-ckierungen und die Farbtongenauig-keit bei seinen Arbeiten ist der 56-Jährige stolz. Die erreicht er dank einer computergestützten Analyse und seiner hochmodernen Farbmischanlage. Mit modernster Technik und viel Gespür fürs Handwerk wird auch bei der Fahr-zeuginstandsetzung ge-arbeitet. Egal ob es ums Ausbeulen von Dellen geht, den Austausch von Airbags, die komplexe Mo-tordiagnose oder die bloße Überprüfung von Fahrzeugkompo-

nenten geht – das Team um Robert Fottner, zu dem auch Juniorchef Da-niel zählt, ist für seine Kunden voll und ganz im Einsatz, um Qualität und Termintreue zu gewährleisten. Und das wissen die Kunden in und um Geisenfeld zu schätzen, sodass sich die Autolackiererei vor den Aufträ-gen kaum retten kann. Damit auch weiterhin alle Kundenwünsche be-dient werden können, war eine Er-weiterung des Betriebs - alleine auch schon aus Platzgründen - letztlich unumgänglich. So entsteht derzeit, gleich an der Autobahnausfahrt Langenbruck, im Gewerbepark eine brandneue, moderne Werkstatt, die Daniel Fottner Mitte des Jahres übernehmen wird. Mit solchen Pers-pektiven im Gewerbe startet die Autolackiererei Fottner in ein hoffentlich erfolgrei-ches Jahr 2025!

Autolackiererei Fottner eröffnet Mitte des Jahres einen zweiten Betrieb

Autolackiererei FOTTNERHatzlmühlstraße 28 | D-85290 Geisenfeld - Nötting
Telefon: 0 84 52 - 7 36 83 93 | Telefax: 0 84 52 - 7 36 83 92
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 08:30-17:30E-Mail: info@autolackiererei-fottner.de | www.autolackiererei-fottner.de

Damit das Fahrzeug wieder glänzt

Neu:
Ab Sommer 2025 auch im Gewerbepark an der A9 

Ausfahrt 
Langenbruck

Sticht ins Auge – bleibt im Kopf

Finde die 8 Unterschiede
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ITmedia GmbH | Stauffenbergstraße 2a | 85051 Ingolstadt
Telefon +49 841 88543-0 | Telefax +49 841 88543-210

satz@inmedia-online.de 

Jahrzehntelange Erfahrung, professionelles Engagement,  
solides, handwerkliches Können und kreative Umsetzung  

durch ein leistungsfähiges Team.  
Immer wenn Sie Drucksachen planen, fragen Sie nach bei der

Satz und Layout
von Magazinen,  

Gemeindeblätter etc. 
von Profis gemacht

 
IN
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© Martin Bolle

esb.de

Mit 100% Ökostrom aus
nachhaltiger Erzeugung.

Sauber

g’spart!

ESB_Anz_SauberGspart2026_Oekostrom_MannSchafPVAnlage_91x130mm_oB_RZ.indd 1ESB_Anz_SauberGspart2026_Oekostrom_MannSchafPVAnlage_91x130mm_oB_RZ.indd 1 08.01.26 13:2508.01.26 13:25

Wir suchen in Dauerstellung für den Kabelleitungsbau: 

Vorarbeiter/Kolonnenführer Kabelbau 
(m/w/d) 

Straßen-, Tiefbaufacharbeiter (m/w/d) 
Bauhelfer (m/w/d) 

Erdbohrbetrieb Rudolf Spielvogel GmbH & Co. KG 
Gewerbestraße 29,  
86669 Königsmoos  
Mobil: 0151/22940258  
E-Mail: Info@erdbohrbetrieb-spielvogel.de 

Küchenträume

auf 800 qm

Planung,

Herstellu
ng

und Montage

aus einer
Hand!

Unsere Ausstellung
hat für Sie geöffnet
Mo–Fr von 9–18 Uhr
Sa von 9–13 Uhr

86701 Rohrenfels · Schloßstraße 2 · Tel. 0 84 31 - 67 18 88 · www.kempfle-kuechenhaus.de

Küchenträume

auf 800 qm

Planung,

Herstellu
ng

und Montage

aus einer
Hand!

Unsere Ausstellung
hat für Sie geöffnet
Mo–Fr von 9–18 Uhr
Sa von 9–13 Uhr

86701 Rohrenfels · Schloßstraße 2 · Tel. 0 84 31 - 67 18 88 · www.kempfle-kuechenhaus.de

Biber &
Brassler

Elektrotechnik
Landstraße 3 - 86676 Ehekirchen / Bonsal - 

Tel: 08435-920092 - Mail: info@bubelektro.de

www.bubelektro.de

Elektroinstallationen

Sicherheitstechnik

Erneuerbare-Energieen

Netzwerktechnik

Photovoltaikanlagen
Stromspeichersysteme

E-Check Prüfungen

Perfect Autoglas
•  Kostenlose Steinschlagreparatur 

(Teil- und Vollkasko)
•  Verglasung aller Fabrikate, auch 

Leasingfahrzeuge
•  Kostenloser „Vor-Ort-Service“ bzw. Hol- und 

Bring-Service
•  Grüne Feinstaubplakette bei uns erhältlich

Perfect Autoglas
Im Gewerbepark 5
86701 Wagenhofen

0800 / 0049500
Kontakt: info@perfect-autoglas.de

E&F Müller GmbH

Erlengraben 114, 86669 Klingsmoos

Tel: 08433/1713, Fax: 08433/920644

http://www.efmueller.de, info@efmueller.de

 Baumaschinenvermietung

 Erdarbeiten

 Gartengestaltung

 Transporte

 Containerdienst

 Metallhandel

 Gebäuderäumungen
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ÜBER

*Zinssatz bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Zinssatz gilt für die gesamte Laufzeit

und für das jeweilige Gesamtguthaben. Maximale Anlagensumme pro Person: 50.000 €.

Angebot gültig von 30.03. - 17.04.2026. Angebot freibleibend.

Mehr drin im Osternest.

Sparkassenbrief mit:

2,10% p.a. (Laufzeit 3 Jahre)

2,40% p.a. (Laufzeit 5 Jahre)

Oster-Sparbrief
bis zu

2,40% p.a.*
2,40�%�p.a.*

Wir beraten Sie gerne.


